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Schulbauoffensive 2013-2030 - Stellplatzkonzept für den Schulbau     

Beschluss: (gegen die Stimmen der CSU, der FDP und der BAYERNPARTEI)

 

1. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, im Rahmen einer 2-

jährigen Pilotphase für Schulbauten die im Vortrag dargestellten neuen, 

reduzierten Stellplatzzahlen für Kfz-Stellplätze und die im Gegenzug 

entsprechend erhöhten Fahrradabstellplätze vorzusehen. Dieses soll für alle 

Schulbauten des in der Vollversammlung des Münchner Stadtrates vom 

27.11.2019 beschlossenen Schulbauprogramms und Kita-Bauprogramms 

2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14- 20 / V 16741) sowie für alle künftigen 

Schulbauprogramme und für alle laufenden Schulbaumaßnahmen gelten, 

soweit dies im Hinblick auf die abzudeckenden Bedarfe der Schulversorgung 

und den Verfahrensstand des einzelnen Projekts ohne Verzögerung möglich 

und wirtschaftlich vertretbar ist. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung 

wird gebeten, im Rahmen der Pilotphase die reduzierten Stellplatzzahlen für 

Kfz und erhöhten Zahlen für Fahrradabstellplätze im Wege der Abweichung 

von der Stellplatzsatzung zuzulassen.

2. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird gebeten, die 

beschriebene Pilotphase im Rahmen der anstehenden Evaluierung der 

Stellplatzsatzung zu untersuchen und dem Stadtrat im Anschluss einen 

Entscheidungsvorschlag zu unterbreiten.

3. Der Antrag Nr. 14-20 / A 06318 von Frau StRin Julia Schönfeld-Knor, Frau 

StRin Verena Dietl, Frau StRin Kathrin Abele, Frau StRin Anne Hübner, Herrn 

StR Haimo Liebich, Herrn StR Cumali Naz, Frau StRin Anja Berger, Frau 

StRin Sabine Krieger, Herrn StR Oswald Utz vom 02.12.2019 ist damit 

geschäftsordnungsgemäß behandelt.

4. Der Antrag Nr. 14-20 / A 06321 von Frau StRin Beatrix Burkhard vom 
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03.12.2019 ist damit geschäftsordnungsgemäß behandelt.

5. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

 


